
Zur Diskussion
Video im 
Gottesdienst?Wider den Versuch, Gottesdienste zu konservierenEine Replik

Kai HorstmannRalf Koerrenz hat in ZGP 3/94 unter der Überschrift »Für den Einsatz von Video im Gottesdienst« da­für plädiert, Got­tesdienste - vor allem Taufe, Kon­firmation und Trauung - auf Video aufzuzeichnen, als Serviceleistung der Kirche. Das Thema seines Dis­kussionsvorschlages ist damit nicht der Einsatz von Video im Gottes­dienst, sondern das Abfilmen von Gottesdiensten als Souvenir für die Gottesdiensteilnehmer. Nur hier­gegen erhebt sich mein Wider­spruch.Koerrenz befürwortet das Gottes­dienstvideo und versucht, dies praktisch-theologisch und prag­matisch zu begründen.Das Tauf-Video böte eine »Mög­lichkeit visueller Kommunikation, in der sowohl die Person des Pfar­rers wie der Raum des Kirchge­bäudes als mit der eigenen Bio­graphie untrennbar verknüpft er­lebt wird. Dadurch könnte sich »in irgendeiner Form eine noch un­entdeckte, potentiell dauerhafte Verbindung zur Kirche« konstitu­ieren. Es könnte allerdings auch anderes - gar Gegenteiliges - ge­schehen. Eine Begründung ist sei­ne Hypothese nicht.Koerrenz' zweites Argument ist seelsorgerlich. Er vertritt die Auf­fassung, daß die vom Video wachgerufene Erinnerung »zum Beispiel in Ehekrisen auch ein An­stoß sein (kann), mit der Kirche Kontakt zu suchen, der man viel­

leicht ansonsten längst den Rük- ken zugekehrt hat«. Das mag wohl sein, aber ob Eheleute in Krisenzeiten ihrer Beziehung sich den romantischen Traum in Weiß noch einmal gemeinsam in Erin­nerung rufen lassen durch die Be­trachtung ihres auf Video konser­vierten Trauungsgottesdienstes - in (ge-)trauter Zweisamkeit auf dem Sofa vor dem Fernseher - und daraufhin in der Gemeinde um Hilfe bei der Lösung ihrer Eheprobleme nachsuchen, er­scheint mir recht unwahrschein­lich. Aber vielleicht funktioniert es doch.Die pragmatische Argumentation besteht darin, daß die zahlrei­chen, störenden Hobbyfilmer und -photographen im Kasualgottes- dienst begründet von ihrem Tun abgehalten werden könnten, wenn in Videoregie und Aufnah­metechnik geschulte Küsterinnen oder kommerzielle Photographen die authentischen Aufnahmen ma­chen.
Wie begründet sich demge­
genüber mein Widerspruch gegen diesen Vorschlag? Koer­renz mißachtet in seinem Plädoy­er den Aktualitätscharakter von Gottesdiensten. Dieser besteht in doppelter Hinsicht.
Gottesdienste sind Handlungen, lassen sich deshalb nicht als sol­che konservieren. Wohl läßt sich ein Gottesdienst filmen, dieser Film ist jedoch keine Re-produkti- on des Gottesdienstes.Der gefilmte Gottesdienst - als Fernsehsendung oder als Video - hat dann seine Berechtigung, wenn er vom Rezipienten in der Funktion eines Andachtsbildes, einer Textmeditation o.ä. genutzt wird, nämlich als Bestandteil eige­nen gottesdienstlichen Handelns. Der Film re-produziert dann kei­nen Gottesdienst, sondern wird selbst Teil eines solchen.So können Gottesdienst-Videos tatsächlich sinnvoll sein, um de­nen, die an der Teilnahme durch Alter oder Krankheit gehindert sind, zu helfen, einen eigenen Gottesdienst aus Anlaß beispiels­weise der Taufe eines Enkels zu feiern. Von diesem Punkt der Ar­gumentation aus ist tatsächlich ein 

generelles Verbot von Gottes­dienst-Aufzeichnungen in Frage zu stellen.Die Aktualität des Gottesdienstes besteht aber auch in seinem situa­tiven Kontext. Live-Sendungen von Gottesdiensten sind zwar nicht unbedingt nötig, da, wie oben dargelegt, eine Teilnahme an dem aufgezeichneten Gottes­dienst in keinem Fall möglich ist. Einen größeren zeitlichen Ab­stand zu der Situation, in die hin­ein das Wort gepredigt und in der der Gottesdienst von der Ge­meinde gefeiert wurde, kann die Videokonserve allerdings nicht überbrücken. Das Video kann dann nur noch Dokumentation sein. Das gottesdienstliche Ge­schehen, wie es im Video sichtbar und hörbar wird, ist dann nicht mehr aktuell und trifft die gegen­wärtige Situation nicht - es sei denn, der aufgezeichnete »Text« ist derart zeitlos unkonkret, daß sein situativer Kontext gleichgültig ist. Ob von einem solchen Gottes­dienst-Video jedoch zu erwarten ist, daß er zu seelsorgerlicher Kontaktaufnahme dient oder eine potentielle dauerhafte Verbindung aktualisiert, scheint mir wiederum sehr unwahrscheinlich zu sein. Aber auch das ist eine bloße Hypothese.
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